
  

 

            
 
 
Anfrage  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Beratungsfolge Termin Status 

Stadtrat 23.11.2016 öffentlich 
Kenntnisnahme 
 

 
 
 
Betreff: Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Dauer der Verbuchung 

von Spenden an Einrichtungen in städtischer Trägerschaft 
  
 
Spenden an Einrichtungen in städtischer Trägerschaft müssen, bevor die Mittel verfügbar 

werden, durch die Verwaltung geprüft und den Stadtrat bestätigt werden. Dies dient 

sinnvollerweise der Korruptionsprävention. Gleichzeitig entsteht ein längerer Zeitraum 

zwischen Eingang der Spende und Verfügbarkeit der Mittel durch die entsprechende 

Einrichtung. 

 

Daher fragen wir die Stadtverwaltung: 

 

1. Wie lange dauert es gewöhnlich, bis von Entrichtung einer Spende auf die Mittel 

zugegriffen werden kann? 

2. Kam eine zweckgebundene Spende deswegen schon einmal nicht rechtzeitig an? 

 

gez. Johannes Krause 

Vorsitzender  

SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale)   

 

TOP: 
Vorlagen-Nummer:  VI/2016/02489 
Datum:   02.11.2016 
Bezug-Nummer.   
PSP-Element/ Sachkonto:  
Verfasser:   Krause, Johannes 
Plandatum:     
   



          
 

Stadt Halle (Saale)        15. November 2016 
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Finanzen und Personal 
 
 
 
 
 
Sitzung des Stadtrates am 23.11.2016 
Anfrage der SPD-Fraktion Stadt Halle (Saale) zur Dauer der Verbuchung von Spenden 
an Einrichtungen in städtischer Trägerschaft 
Vorlagen-Nummer:  VI/2016/02489 
TOP: 10.7 
 
 
 
 
Frage 1:  Wie lange dauert es gewöhnlich, bis von Entrichtung einer Spende auf die                 
      Mittel zugegriffen werden kann? 
 
Sobald die Genehmigung der Annahme der Spende gem. § 99 Kommunalverfassungsgesetz 
Sachsen-Anhalt in Verbindung mit § 6 Abs. 1 Nr. 8 der Hauptsatzung der Stadt Halle (Saale) 
durch die entsprechenden Gremien vorliegt und der Zahlungseingang der Spende auf dem 
Konto der Stadt Halle zu verzeichnen ist, kann die betreffende Einrichtung über die Spende 
verfügen. 
In der Regel wird dem Oberbürgermeister 14-tägig eine Aufstellung über Zuwendungen bis 
1.000 EUR zur Genehmigung vorgelegt. Monatlich wird eine Beschlussvorlage für 
Zuwendungen über 1.000 EUR dem Stadtrat zur Entscheidung vorgelegt. 
 
 
 
Frage 2:  Kam eine zweckgebundene Spende deswegen schon einmal nicht rechtzeitig  
                 an? 
 
Nein. 
 
 
 
 
Egbert Geier 
Beigeordneter 
                                            
 

 
 


	Datum
	Ostatus
	Nummer
	Zuständig
	Beratungsfolge
	Beschlußvorschlag
	Sachverhalt
	Anlage

